
Anlage 1

Konzernbilanz zum  31. Dezember 2021
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

Aktivseite Passivseite

EUR EUR TEUR TEUR EUR EUR TEUR TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

    I. Immaterielle Vermögensgegenstände      I. Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000

       1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb-      II. Kapitalrücklage 28.229.951,39 28.230

           liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und      III. Gewinnrücklagen 1.074.741,96 863

           Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten      IV. Konzernbilanzverlust -9.254.983,65 -11.481

           und Werten 2.378.182,00 2.487      V. nicht beherrschende Anteile 5.009.264,20 26.058.973,90 4.842 23.454

       2. Geschäfts- oder Firmenwert 5.057.661,00 7.435.843,00 6.069 8.556
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur 

   II. Sachanlagen      Finanzierung des Sachanlagevermögens

       1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 103.225.543,00 109.428

           mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebs-      2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

           bauten auf fremden Grundstücken 210.802.862,65 215.574          der öffentlichen Hand 11.789.995,74 11.960

       2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 4.328.969,51 119.344.508,25 4.503 125.891

           mit Wohnbauten einschließlich der Wohn-
           bauten auf fremden Grundstücken 2.050.374,00 2.111 C. Rückstellungen
       3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

           ohne Bauten 2.452.830,00 2.453          Verpflichtungen 1.216.077,00 1.255

       4. technische Anlagen und Maschinen 13.319.473,43 14.643      2. Steuerrückstellungen 662.239,25 786

       5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.486.341,04 29.150      3. sonstige Rückstellungen 43.844.080,96 45.722.397,21 38.736 40.777

       6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 7.724.144,75 262.836.025,87 4.194 268.125
D. Verbindlichkeiten

   III. Finanzanlagen      1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.695.349,51 88.909

       1. Beteiligungen 8.750,00 9      2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 514.538,81 262

       2. sonstige Ausleihungen 5.650,00 14.400,00 7 16      3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.830.132,08 9.253

     4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 43.518.352,14 43.459
B. Umlaufvermögen      5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzie-

          rungsrecht 16.291.301,31 8.817

     I. Vorräte      6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur

        1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.511.910,70 8.513          Finanzierung des Anlagevermögens 1.579,82 92

        2. unfertige Leistungen 2.679.576,18 11.191.486,88 2.725 11.238      7. sonstige Verbindlichkeiten 18.471.591,38 168.322.845,05 17.491 168.283

            (davon aus Steuern: EUR 3.350.884,95 ; Vorjahr: TEUR 3.398;

    II. Forderungen und sonstige Vermögens-              davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 29.294,12;

        gegenstände              Vorjahr: TEUR 55)

        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.599.438,49 27.149

        2. Forderungen nach dem Krankenhaus- E. Rechnungsabgrenzungsposten 2.479.421,55 2.541

            finanzierungsrecht 8.350.452,74 5.413

        3. sonstige Vermögensgegenstände 5.592.791,35 45.542.682,58 8.379 40.941

   III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 34.653.282,89 31.947

C. Rechnungsabgrenzungsposten 254.424,74 123

361.928.145,96 360.946 361.928.145,96 360.946

Stand
31.12.2020

Stand
31.12.202031.12.2021 31.12.2021

Stand Stand
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Anlage 2

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Konzerngeschäftsjahr 2021 (1.1. bis 31.12.)
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

2021 2021 2020 2020
EUR EUR TEUR TEUR

1. Umsatzerlöse 285.836.303,68 284.939

2. Erhöhung oder Verminderung des 

Bestands an unfertigen Leistungen -45.557,17 113

3. andere aktivierte Eigenleistungen 356.787,21 475

4. sonstige betriebliche Erträge 42.665.310,06 20.448
328.812.843,78 305.975

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
    und Betriebsstoffe 54.250.903,57 50.840

b) Aufwendungen für bezogene
    Leistungen 14.641.219,92 18.622

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 164.375.913,72 158.568

b) soziale Abgaben und Aufwen-
    dungen für Altersversorgung und
    für Unterstützung 40.385.372,07 273.653.409,28 39.042 267.072
    (davon für Altersversorgung:

    EUR 12.057.516,96 ; Vorjahr: TEUR 11.833)

7. Abschreibungen auf immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 17.443.015,80 16.513

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 32.028.717,58 28.024

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.101,83 12

(davon aus der Abzinsung: EUR 913,66;

Vorjahr: TEUR 0)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.515.049,29 2.657
davon aus der Aufzinsung: EUR 540.344,91;

Vorjahr: TEUR 571)

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 561.514,20 -3.063.461,66 1.278 -3.923

12. Ergebnis nach Steuern 2.624.239,46 -9.557

13. sonstige Steuern 19.225,88 21

14. Jahresgewinn 2.605.013,58 -9.578

15. nicht beherrschende Anteile 167.718,00 204

16. Konzernjahresgewinn 

(Vorjahr: Konzernjahresverlust) 2.437.295,58 -9.782

17. Verlustvortrag -11.481.024,27 -1.692

18. Entnahme aus/ Einstellung in Gewinnrücklagen -211.254,96 7

19. Konzernbilanzverlust -9.254.983,65 -11.481
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Konzernanhang für das Konzerngeschäftsjahr 2021 

 
 

A. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss und Konzernabschlussstichtag 

 

Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH hat ihren Sitz in Singen. Sie ist im 

Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. unter der Nummer HRB 707769 eingetragen. 

 

Der Konzernabschluss der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH für das am  

31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des 

Handelsgesetzbuches (§§ 290 ff. HGB) unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Krankenhaus-

Buchführungsverordnung (KHBV) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen 

des GmbH-Gesetzes zu beachten. 

 

Der Konzernanhang enthält die erforderlichen Einzelangaben bzw. entsprechenden Erläuterungen. So-

weit nicht anders vermerkt, erfolgen alle Angaben in EUR. Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte beste-

hen, diese in der Konzernbilanz bzw. der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung oder im  

Konzernanhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit im Konzernan-

hang angegeben.  

 

In Einklang mit § 298 Abs. 1 HGB wurden die Gliederungsvorschriften des § 266 HGB für die  

Konzernbilanz unter Berücksichtigung der speziellen Gliederungsvorschriften der KHBV (Krankenhaus-

Buchführungsverordnung) beachtet. Posten der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden  

gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.  

 

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß  

§ 275 Abs. 2 HGB erstellt.  

 

Der Konzernabschluss wurde auf den Stichtag des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens auf-

gestellt (§ 299 Abs. 1 HGB). Die Abschlussstichtage der in den Konzernabschluss einbezogenen Toch-

terunternehmen entsprechen dem des Mutterunternehmens. 

 

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit der Bilanz wurden einzelne Posten in Anlehnung an die KHBV tiefer 

untergliedert. 
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B. Angaben zum Konsolidierungskreis 

 

Der Konsolidierungskreis zum 31. Dezember 2021 umfasst neben der Gesundheitsverbund Landkreis 

Konstanz gemeinnützige GmbH (GLKN) als Mutterunternehmen ein unmittelbares und vier mittelbare 

Tochterunternehmen, die nachfolgend im Einzelnen genannt sind. 

 

Gesellschaft Sitz Gehalten von Anteil am 
Kapital  

in % 

Gezeichne-
tes Kapital 

zum 
31.12.2021 

TEUR1 

Konzern-
ab-

schluss2 

Klinikum Konstanz GmbH Konstanz GLKN 100,00 25 VK 
Hegau-Bodensee-Klinikum 
GmbH Singen GLKN 100,00 25 VK 

Hegau-Jugendwerk GmbH Singen HBK 50,85 5.900 VK 

HBH-Service GmbH Singen HBK 100,00 50 VK 

HBH Medizinische Versor-
gungszentren GmbH Singen HBK 100,00 25 VK 

 

Die Erstkonsolidierung der Tochterunternehmen der GLKN erfolgte zu dem Zeitpunkt, zu dem die ein-

zubeziehenden Unternehmen Tochterunternehmen geworden sind (§ 301 Abs. 2 Satz 1 HGB). 

 

Der Erwerbszeitpunkt ist folglich der Zeitpunkt, zu dem das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen an 

den Tochterunternehmen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auf das Mutterunter-

nehmen übergegangen ist. Dies erfolgte mit schuldrechtlichem Einbringungsvertrag vom  

30. November 2012. 

 

  

                                                             
1 Angegeben ist jeweils der Stand des Eigenkapitals der Einzelabschlüsse, die teilweise nach den Vorgaben der Krankenhaus- 
   Buchführungsverordnung aufgestellt sind.  
2 VK = Vollkonsolidierung 
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C.  Angaben zu den Konsolidierungsmethoden 

 

Die Kapitalkonsolidierung der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen erfolgt nach der 

Neubewertungsmethode. Die Anschaffungskosten der in den Konzernabschluss einbezogenen  

Tochterunternehmen wurden mit dem auf sie entfallenden Eigenkapital der Tochterunternehmen  

verrechnet. Das Eigenkapital wurde mit dem Betrag angesetzt, der dem Zeitwert der in den Konzernab-

schluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und 

Sonderposten entspricht, der diesen zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung beizulegen war (§ 301  

Abs. 1 Satz 2 HGB). Der nach der vollständigen Aufdeckung etwaiger stiller Reserven und Lasten ver-

bleibende aktivische Unterschiedsbetrag aus der Kapitalaufrechnung wurde als Geschäfts- oder  

Firmenwert aktiviert (§ 301 Abs. 3 Satz 1 HGB). 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge zwischen den konsolidierten 

Tochterunternehmen wurden eliminiert. 

 

Eliminierungspflichtige Zwischenergebnisse aus Lieferungen und Leistungen zwischen in den  

Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wurden gemäß § 304 Abs. 2 HGB nicht elimi-

niert, da die Konsolidierung der Zwischenergebnisse für die Vermittlung eines den tatsächlichen  

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von 

untergeordneter Bedeutung ist. 

 

Auf wesentliche erfolgswirksame Konsolidierungsmaßnahmen werden nach § 306 HGB Steuerabgren-

zungen vorgenommen, soweit sich die bilanziellen Abweichungen in späteren Geschäftsjahren voraus-

sichtlich wieder ausgleichen. Für die Berichtsperiode war keine Steuerabgrenzung vorzunehmen. 
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D.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Für die in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen werden einheitliche  

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. 

 

Der Firmenwert in Höhe von TEUR 5.058 (ursprünglich TEUR 15.173) stammt aus der HBK und ist im 

Rahmen der Einbringung des Vermögens (mit Ausnahme der Immobilien) und der Schulden sowie der 

Beteiligungen an Tochtergesellschaften der Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH im Jahr 2012 

in die BGHBK entstanden. Der Firmenwert wird planmäßig über 15 Jahre linear abgeschrieben. Die 

Gründe für eine längere Abschreibungsdauer bilden die Restnutzungsdauern der für die Geschäftstä-

tigkeit wesentlichen Bauteile (Funktionstrakt), gestellte Förderanträge für Gebäude- und Geräteinvesti-

tionen sowie das Alter wesentlicher Leistungsträger (Chefärzte). Des Weiteren basiert die Nutzungs-

dauer von 15 Jahren auf der unbegrenzten Eintragung der Krankenhäuser in den Landeskrankenhaus-

plan, stabilen Kundenbeziehungen, der Begründung einer verbesserten Wettbewerbsposition im Rah-

men der Gesundheitsholding, mit Unternehmen in anderen Branchen nicht vergleichbaren Stabilität des 

Geschäftsmodells und der damit einhergehenden geringen Geschäftsrisiken in einem weitgehend re-

gulierten und staatlich garantierten Marktumfeld. 

 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit ihren  

Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Dabei werden  

Nutzungsdauern von drei bis fünf Jahren angewendet. Das Wahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 HGB zur 

Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände wird nicht ausgeübt. 

 

Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter  

Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen 

unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear. Bei unterjährigen Zugängen er-

folgt eine zeitanteilige Abschreibung. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre linear abgeschrie-

ben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 250,00 EUR werden im An-

schaffungsjahr als sofortiger Aufwand erfasst. 

 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet, gegebenenfalls vermindert um außerplan-

mäßige Abschreibungen auf den niedrigeren Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. 

 

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden vorgenommen, soweit der  

Ansatz mit einem niedrigeren beizulegenden Wert erforderlich ist. 

 

Vorräte betreffend Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und unfertige Leistungen werden zu Anschaffungs-

kosten bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter 

Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. 

 

elektronische Kopie



Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH   Anlage 3 
Konzernabschluss zum 31.12.2021      Seite 5 

 

Die Bewertung der unfertigen Leistungen (Überlieger) erfolgt auf der Grundlage der an der DRG-Kalku-

lation orientierten Herstellungskosten. Die Bewertung erfolgt retrograd, d. h. ausgehend von den DRG-

Erlösen. Die OP-Kosten als Hauptleistung werden dem Jahr zugeordnet, in dem die Operation tatsäch-

lich durchgeführt wird. Die übrigen Kosten werden tagegenau aufgeteilt. Auf die ermittelten Herstel-

lungskosten wird ein Abschlag in Höhe von 10 % vorgenommen. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder niedrigeren  

Tageswerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem besonderen und  

allgemeinen Kreditrisiko wird durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ausreichend 

Rechnung getragen. 

 

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt. 

 

Rechnungsabgrenzungsposten sind entsprechend § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB gebildet worden. 

 

Sonder- und Ausgleichsposten werden nach den Vorschriften der §§ 5 KHBV angesetzt und bewertet. 

Zweckentsprechend verwendete Fördermittel nach der KHBV sowie Zuweisungen und Zuschüsse der 

öffentlichen Hand zur Finanzierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden als 

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens, vermindert um den Betrag 

der bis zum 31. Dezember 2021 angefallenen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände sowie 

der Restbuchwerte abgegangener geförderter Anlagegüter, ausgewiesen. 

 

Die Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewis-

sen Verbindlichkeiten. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Ermittlung berücksich-

tigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst. 

 

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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E. Angaben zur Konzernbilanz 

 

Anlagevermögen 

 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des 

Geschäftsjahres im Konzern-Anlagennachweis dargestellt. 

 

In den Finanzanlagen werden unter den sonstigen Ausleihungen (EUR 5.650,00) Genossenschaftsan-

teile (EUR 650,00) sowie GmbH-Anteile (EUR 5.000,00) ausgewiesen. 

 

Forderungen 

 

Sämtliche Forderungen haben - mit Ausnahme der Forderung gegen die Spitalstiftung Konstanz in Höhe 

von TEUR 25 – wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 

 

Eigenkapital 

 

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals geht aus dem Konzern-Eigenkapitalspiegel 

hervor. 

 

Im Konzernbilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von TEUR 11.481 enthalten. Im Berichtsjahr wur-

den bei der Hegau-Jugendwerk GmbH TEUR 211 aus den Gewinnrücklagen entnommen und in den 

Konzernbilanzverlust eingestellt. Die Entnahme wird in der Gewinn- und Verlustrechnung bei der Über-

leitung des Bilanzverlusts ausgewiesen.  

 

Rückstellungen 

 

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen der Hegau-Jugend-

werk GmbH beruht auf versicherungsmathematischen Gutachten unter Zugrundelegung biometrischer 

Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck) nach dem Anwartschaftsbar-

wertverfahren sowie der Anwendung eines durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 

zehn Geschäftsjahren gemäß § 253 Abs. 2 HGB. Die Abzinsung erfolgte gemäß  

§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von 1,87 %, der sich bei einer 

angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der 

Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den ver-

gangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechen-

den durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt 

TEUR 56. Dieser Betrag unterliegt einer Ausschüttungssperre (§ 253 Abs. 6 HGB). Der Berechnung 

liegt ein erwarteter Rententrend von 1,5 % zugrunde. 
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Die mittelbaren Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH gegenüber 

der Stadt Singen (TEUR 5.874) sowie der Klinikum Konstanz GmbH gegenüber der Spitalstiftung  

Konstanz (TEUR 3.806) werden unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. Die Rückstellungen 

beruhen auf versicherungsmathematischen Gutachten und wurden unter Verwendung der  

Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren sowie  

eines durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren gemäß § 253 

Abs. 2 HGB ermittelt. Für die Bewertung dieser Rückstellungen wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB 

ein Diskontierungszinssatz in Höhe von 1,35 % verwendet, der sich bei einer angenommenen Restlauf-

zeit von 15 Jahren ergibt. Des Weiteren liegen der Berechnung ein erwarteter Gehaltstrend von 2,0 % 

und ein erwarteter Rententrend von 1,5 % zugrunde. 

 

Die Bewertung der Rückstellungen für Altersteilzeit erfolgt unter Zugrundelegung eines laufzeit-kongru-

enten durchschnittlichen Marktzinssatzes sowie einer Schätzung des Gehaltstrends mit 2,0 %. 

 

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere Verpflichtungen aus dem Personalbereich 

(TEUR 13.367), mittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (TEUR 9.680), drohende Verluste aus 

schwebenden Geschäften (TEUR 3.020) sowie Rückstellungen für Erlösminderungsrisiken  

(TEUR 1.109). 
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Verbindlichkeiten 

 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Berichtsjahr geht aus dem  

nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel hervor. 

 

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021 

 

 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 79.562 besichert durch  

Ausfallbürgschaften, Buchgrundschulden und Sicherungsübereignung BHKW. Bei den Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte. In den sonstigen Ver-

bindlichkeiten sind Ausgleichsposten aus Darlehensförderung in Höhe von TEUR 4.465 enthalten. 

 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Vorjahr geht aus dem Verbindlichkei-

tenspiegel hervor. 
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Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB 

 

Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse bezüglich der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 

des öffentlichen Dienstes in Form einer mittelbaren Pensionsverpflichtung nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

EGHGB.  

 

Die über eine Zusatzversorgungskasse abzuwickelnden Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer des 

öffentlichen Dienstes führen zu einer Subsidiärhaftung des entsprechenden Arbeitgebers, die zu einer 

mittelbaren Pensionsverpflichtung der betroffenen Konzerngesellschaft führt. 

 

Nach Art. 28 EGHGB besteht die Verpflichtung, den Betrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen Pen-

sionsrückstellungen im Anhang anzugeben. Da der verlässlichen Betragsangabe im Konzernanhang 

praktische Schwierigkeiten der Ermittlung seitens der Zusatzversorgungskassen entgegenstehen, wer-

den entsprechend den Äußerungen des IDW qualitative Angaben über die Art und den  

Umfang der mittelbaren Verpflichtungen im Konzernanhang wie folgt aufgenommen: 

 

Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, die Klinikum Konstanz GmbH und 

die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH sind als Arbeitgeber jeweils Mitglied bei der Zusatzversorgungs-

kasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Die 

ZVK leistet nach einer Mindestversicherungszeit von 60 Monaten nicht nur in den klassischen Renten-

fällen des Alters, sondern auch bei voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung, im Todesfall an die Hinter-

bliebenen, bei Erwerbsminderung oder Tod aufgrund eines Arbeitsunfalls auch vor Erfüllung der Min-

destversicherungszeit. Im Jahr 2021 betrug der Umlagesatz 6,3 %, davon entfallen auf den Arbeitgeber 

5,75 % und auf den Arbeitnehmer 0,55 %. Zusätzlich waren ein Sanierungsgeld von 1,7 % - 2,8 % und 

ein Zusatzbeitrag von 0,54 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte zu entrichten. Für 2021 betru-

gen die zusatzversorgungspflichtigen Gehälter (ZVK) insgesamt Mio. EUR 125,0. 

 

Die Hegau-Jugendwerk GmbH ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 

mit Sitz in Karlsruhe. Die VBL leistet nach einer Mindestversicherungszeit von 60 Monaten nicht nur in 

den klassischen Rentenfällen des Alters, sondern auch bei voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung, im 

Todesfall an die Hinterbliebenen, bei Erwerbsminderung oder Tod aufgrund eines Arbeitsunfalls auch 

vor Erfüllung der Mindestversicherungszeit. Im Jahr 2021 betrug der Umlagesatz 8,26 %, davon  

entfallen auf den Arbeitgeber 6,45 % und auf den Arbeitnehmer 1,81 %. Für 2021 betrugen die  

zusatzversorgungspflichtigen Gehälter (VBL) Mio. EUR 11,2. 

 

Die Finanzierung der Zusatzversorgung ist durch das Umlageverfahren rechtlich und wirtschaftlich ge-

sichert, auch wenn die Ansprüche der Beschäftigten nicht voll kapitalgedeckt sind; es droht deshalb 

keine Inanspruchnahme des jeweiligen Arbeitgebers durch die Beschäftigten. Im Rahmen der  
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Umlagefinanzierung besteht keine Korrelation zwischen den Umlagezahlungen des jeweiligen Arbeit-

gebers und der Höhe der Versorgungsansprüche der jeweiligen Beschäftigten.  

 

Der Betrag des Haftungsrisikos bzw. der mittelbaren Pensionsverpflichtung kann daher systembedingt 

nicht ermittelt werden. 

 

Die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH hat zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaft Hegau-Jugendwerk 

GmbH gegenüber der Sparkasse Hegau-Bodensee eine Bürgschaft in Höhe von EUR 3.500.000,00 

übernommen. Außerdem hat die Gesellschaft gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen für die 

Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaft HBH Medizinische Versorgungszentren GmbH eine selbstschuldne-

rische Bürgschaft übernommen. Eine Inanspruchnahme dieser Bürgschaften schätzen wir aufgrund der 

gegenwärtigen Bonität und des Zahlungsverhaltens der Begünstigten in der Vergangenheit als gering 

ein; Anhaltspunkte für eine andere Beurteilung liegen uns aus heutiger Sicht nicht vor.  
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Derivative Finanzinstrumente 

 

Als derivative Finanzinstrumente werden Cross-Currency-Swaps zur Steuerung des Zinsänderungs- 

und Währungsrisikos eingesetzt. Zum Bilanzstichtag bestanden folgende derivative Finanzpositionen: 

 

 

Die Marktwerte ergeben sich unter Verwendung banküblicher Bewertungsmodelle aus den erwarteten 

abgezinsten zukünftigen Cashflows, basierend auf aktuellen Marktparametern. 

 

Des Weiteren wurden im Konzern zur Absicherung von variabel verzinslichen Kreditverbindlichkeiten 

Zinsswapgeschäfte über einen Bezugsbetrag in Höhe von insgesamt TEUR 4.550 abgeschlossen. 

 

Die im Konzern eingegangenen Sicherungsgeschäfte bilden zusammen mit den dazugehörigen Grund-

geschäften Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB. 

 

Es handelt sich jeweils um einen Micro-Hedge, bei dem ein aus einem einzelnen Grundgeschäft  

resultierendes Risiko (Zinsrisiko) mittels eines einzelnen Sicherungsinstruments abgesichert wird. Zur 

Messung der Effektivität der Sicherungsbeziehungen wird die „Critical-Term-Methode“ verwendet. 

 

Die im Berichtsjahr gebildeten Bewertungseinheiten sind im nachfolgenden Bewertungsspiegel  

dargestellt: 

 

 

Die Darlehen sind unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. 

 

Nominalbetrag Laufzeit Marktwert Bilanzposition

31.12.2021 bis 31.12.2021

31.12.2021 Risikos

TCHF TEUR

 sonstige

Rückstellungen 

Cross-Currency-Swap

Cross-
Currency-
Swap 1.168 30.01.2027 400 -                 

Art Ursprungs- Buch- Art Gesicherts Beizulegender Art des Bewertungs-

betrag wert Volumen Zeitwert abgesicherten methode

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 Risikos

TEUR TEUR TEUR TEUR

 Discounted

Cashflow

Method Zinsrisiko

1.475Darlehen 1.475 Zinsswap

 Discounted

Cashflow

Method Zinsrisiko1.475 -583

Zinsswaps

Sicherungsgeschäft

Darlehen 3.075 Zinsswap 3.075 -943

Grundgeschäft

3.075
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Die beizulegenden Zeitwerte der Zinssicherungskontrakte ergeben sich unter Verwendung banküblicher 

Bewertungsmodelle aus den erwarteten abgezinsten zukünftigen Cashflows, basierend auf  

aktuellen Marktparametern. Gewinne oder Verluste aus den Marktwertänderungen werden grundsätz-

lich nicht erfolgswirksam erfasst. Die geleisteten und empfangenen Zahlungen aus den Zinsswaps wer-

den im Zinsergebnis erfasst. 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 314 Nr. 2a HGB) 

 

Es bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage des Konzerns 

von Bedeutung sind: 

 

· Verpflichtungen aus mehrjährigen Mietverträgen in Höhe von rund TEUR 820 p. a. 

 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind in der Regel jährlich kündbar. Des Weiteren besteht zum 

Bilanzstichtag ein Bestellobligo über Mio. EUR 3,53. 

 

Konzern-Kapitalflussrechnung nach DRS 21 

 

Die Ermittlung des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist nach der indirekten Methode gemäß 

DRS 21 erfolgt. Der Finanzmittelfonds umfasst den Bilanzposten B. III. Kassenbestand und Guthaben 

bei Kreditinstituten. Die erhaltenen Fördermittel (Mio. EUR 8,8 i. V. Mio. EUR 17,1) wurden vollumfäng-

lich dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit zugeordnet. 
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F.  Angaben zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Umsatzerlöse 

 

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche: 

 

 

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge 

 

Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen periodenfremden Aufwendungen in 

Höhe von TEUR 1.501 betreffen im Wesentlichen Erlösausgleiche sowie Nachberechnungen für Vor-

jahre. Die periodenfremden Erträge in Höhe von TEUR 1.564 beinhalten insbesondere Vergütungen, 

Nachberechnungen sowie Bonusgutschriften für Vorjahre. 

 

Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen Betriebsmittelzuschuss mit TEUR 20.000 (Vj. EUR 

0), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit TEUR 10.364 (Vj. TEUR 9.232) sowie aus Versi-

cherungserstattung infolge eines Brandes mit TEUR 1.338 (Vj. TEUR 1.715). 

 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  

In den Zinsaufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe 

von TEUR 540 (Vj. TEUR 571) enthalten. 

 

  

 2021 

TEUR 

2020 

TEUR 

Krankenhausleistungen 223.114 226.058 

Nutzungsentgelte der Ärzte 2.043 2.146 

Wahlleistungen 9.291 10.308 

Ambulante Leistungen 11.993 11.015 

Altenheim- und Pflegeeinrichtungen 2.903 2.902 

Serviceleistungen 553 653 

Hilfs- und Nebenbetriebe 35.939 31.857 

Gesamt 285.836 284.939 
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G.  Sonstige Angaben 

 

Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende 

Personen geführt: 

 Vorsitzender der Geschäftsführung: 

Herr Bernd Sieber (Dipl.-Volksw.), Allensbach  

 

Weitere Geschäftsführer: 

Herr Rainer Ott (Dipl.-Verww. (FH)), Konstanz (bis 30.05.2022) 

 

Der Beruf des jeweiligen Geschäftsführers entspricht seiner Organstellung. 

 

Mitglieder des Aufsichtsrats waren am Bilanzstichtag und bis zur Aufstellung des Konzernabschlusses 

die folgenden Personen: 

 

Landrat Zeno Danner (Vorsitz) 

 

Hans-Peter Lehmann, Bürgermeister Mühlhausen-Ehingen, MdK 

Dr. phil. Georg Geiger, Geschäftsführer i. R., MdK 

Andreas Hoffmann, Vorstand Caritasverband Konstanz, MdK 

Normen Küttner, Rettungsassistent, Stadtrat Konstanz 

Walafried Schrott, Abteilungsleiter, Stadtrat Singen, MdK 

Siegfried Lehmann, Studiendirektor, Gemeinderat Radolfzell, MdK 

Dr. Hubertus Both-Pföst, Dipl. Agrarbiologe, Stadtrat Singen, MdK 

Franz Hirschle, Arzt, Stadtrat Singen 

Bernd Häusler, Oberbürgermeister Singen 

Dr. Benedikt Oexle, Arzt, Stadtrat Singen 

Dr. Jens Uwe Clausing, Arzt 

Ulrich Burchardt, Oberbürgermeister Konstanz 

Dr. Christiane Kreitmeier, Dipl. Biologin, MdK 

Dr. Ewald Weisschedel, Arzt, Stadtrat Konstanz 

Florian Ott, Betriebsratsvorsitzender KKN 

Martin Staab, Kreisrat 

 

Simon Gröger, Oberbürgermeister Radolfzell (ab 1. Dezember 2021 Gaststatus ohne Stimmrecht) 

Johannes Moser, Bürgermeister Engen, MdK (seit Februar 2015 Gaststatus ohne Stimmrecht) 
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Vergütung der Organe 

 

Von dem Wahlrecht des § 286 Abs. 4 HGB über die Angabe des Gesamtbetrages der Bezüge der 

Geschäftsführung wird sinngemäß Gebrauch gemacht. 

 

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2021 EUR 118.950,00. 

 

Anzahl der Arbeitnehmer 

 

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 3.748 Arbeitnehmer (Vj. 3.723) beschäftigt. Diese unter-

teilen sich auf Basis von Vollkräften (VK) auf die folgenden Gruppen: 

 

 VK 2021 VK 2020 

Ärztlicher Dienst 422,37 414,29 

Pflegedienst 787,39 772,74 

Med. techn. Dienst 487,33 496,54 

Funktionsdienst 241,57 232,64 

Wirtsch./Vers. Dienst 299,11 302,79 

Technischer Dienst 62,39 62,80 

Verwaltungsdienst 165,55 160,76 

Sonderdienst 25,89 14,33 

Ausbildungsstätten 20,97 20,07 

Sonstige 43,11 43,74 

Gesamt 2.555,69 2.520,70 

 

Geschäfte mit nahestehenden Personen 

 

Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte mit nahestehenden Unterneh-

men und Personen lagen nicht vor. 

 

Latente Steuern 

 

Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH sowie ihre gemeinnützigen  

Tochterunternehmen sind lediglich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ertragsteuer-

pflichtig. Innerhalb dieser wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe bestehen keine Differenzen zwischen Han-

dels- und Steuerrecht. 
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Honorar des Konzernabschlussprüfers 

 

Das Gesamthonorar für die Prüfung des Konzernabschlusses sowie sämtlicher in den Konzern einbe-

zogenen Unternehmen betrug im Geschäftsjahr TEUR 101, davon TEUR 89 für Abschlussprüfungsleis-

tungen und TEUR 12 für sonstige Leistungen. 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Geschäftsjahresende 

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag ist der weitere Verlauf der Covid-19 Pandemie 

sowie die Auswirkungen des Ukraine - Krieges. Es wird daher auf die Ausführungen im Konzernlage-

bericht hingewiesen. 

 

Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats vom 25.05.2022 wurde be-

schlossen, den stationären Klinikbetrieb in Stühlingen zum 31.07.2022 zu beenden und die Kassen-

arztsitze des MVZ am Standort Stühlingen zum 30.09.2022 an die Hochrhein Klinikum GmbH abzuge-

ben. 

Aufgrund der Schließung des Standortes Stühlingen ist mit Unsicherheiten in Bezug auf die Leistungs- 

und Kostenentwicklung zu rechnen. 

 

Ergebnisverwendungsvorschlag des Mutterunternehmens 

 

Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

 

Singen, 24. Juni 2022 

 

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH 

Geschäftsführung 

 

 

 

 

Dipl. Volksw. Bernd Sieber                 
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Konzern-Anlagennachweis für das Konzerngeschäftsjahr 2021
der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

Anschaffungs-/Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen

Umbuchung/

Stand Zugänge Umfinanzierung/ Abgänge Stand Stand Zugänge Umbuchung Entnahmen für Stand Stand Stand 

01.01.2021 Berichtigungen 31.12.2021 01.01.2021 Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 5.406.618,60 265.339,69 255.768,06 0,00 5.927.726,35 2.919.587,60 635.290,75 -5.334,00 0,00 3.549.544,35 2.378.182,00 2.487.031,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 15.598.000,00 0,00 120.000,00 0,00 15.718.000,00 9.528.805,00 1.126.200,00 5.334,00 0,00 10.660.339,00 5.057.661,00 6.069.195,00

21.004.618,60 265.339,69 375.768,06 0,00 21.645.726,35 12.448.392,60 1.761.490,75 0,00 0,00 14.209.883,35 7.435.843,00 7.815.301,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit Betriebsbauten
einschließlich der Betriebsbauten 
auf fremden Grundstücken 287.920.654,34 1.898.444,98 1.237.517,02 0,00 291.056.616,34 72.346.689,69 7.907.064,00 0,00 0,00 80.253.753,69 210.802.862,65 215.573.964,65

2. Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit Wohnbauten
einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken 2.713.123,42 0,00 0,00 0,00 2.713.123,42 602.545,42 60.204,00 0,00 0,00 662.749,42 2.050.374,00 2.110.578,00

3. Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte ohne Bauten 2.452.830,00 0,00 0,00 0,00 2.452.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.452.830,00 2.452.830,00

4. technische Anlagen und Maschinen 22.331.398,94 49.491,40 2.892,21 0,00 22.383.782,55 7.688.316,51 1.375.992,61 0,00 0,00 9.064.309,12 13.319.473,43 14.643.082,43

5. andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 72.355.789,91 3.368.206,04 616.745,19 1.597.562,67 74.743.178,47 43.205.599,87 6.338.264,44 0,00 1.287.026,88 48.256.837,43 26.486.341,04 29.150.190,04

6. geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau 4.194.368,89 5.772.676,14 -2.232.922,48 9.977,80 7.724.144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.724.144,75 4.194.368,89

391.968.165,50 11.088.818,56 -375.768,06 1.607.540,47 401.073.675,53 123.843.151,49 15.681.525,05 0,00 1.287.026,88 138.237.649,66 262.836.025,87 268.125.014,01

Insgesamt I+II 412.972.784,10 11.354.158,25 0,00 1.607.540,47 422.719.401,88 136.291.544,09 17.443.015,80 0,00 1.287.026,88 152.447.533,01 270.271.868,87 276.681.240,01

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 8.750,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 8.750,00

2. Sonstige Ausleihungen 7.185,00 0,00 0,00 1.535,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.650,00 7.185,00

15.935,00 0,00 0,00 1.535,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 15.935,00

412.988.719,10 11.354.158,25 0,00 1.609.075,47 422.733.801,88 136.291.544,09 17.443.015,80 0,00 1.287.026,88 152.447.533,01 270.286.268,87 277.625.872,57

Buchwerte
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Die nachfolgende Darstellung der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des vom Deutschen
Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) erabeiteten "Deutschen Rechnungslegungsstandard
Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung".

2021 2020

TEUR TEUR

einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter) 2.605 -9.578

Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens 17.443 16.513

Zuwendungen (-) zur Finanzierung des Anlagevermögens -10.364 -9.232

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) -1.312 -1.179

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 4.945 3.143

Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens 300 -8

aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind -4.686 6.572

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 2.381 726

Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 2.645 2.645

Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung -20.000 0

Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) 1.278 1.278

Ertragsteuerzahlungen (-/+) -593 -593

-5.358 10.287

Anlagevermögens 21 19

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen -11.353 -15.595

Erhaltene Zinsen (+) 59 12

-11.273 -15.564

8.784 17.138

Netto-Einzahlungen (+) / Netto-Auszahlungen (-) aus der 
Aufnahme und Tilgung von Finanzkrediten -7.370 -4.901

20.000 0

Gezahlte Zinsen (-) -2.077 -2.163

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen des Gesellschafters 0 18.000

19.337 28.074

-5.358 10.287

-11.273 -15.564

19.337 28.074

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0 0

31.947 9.150

34.653 31.947

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 31.12.2021 31.12.2020

TEUR TEUR

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 34.653 31.947

Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 34.653 31.947

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen (+) aus erhaltenen Fördermittteln

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von 
außergewöhnlicher Größe

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Konzerngeschäftsjahr 2021
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss 

Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
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Konzern-Eigenkapitalspiegel für das Konzerngeschäftsjahr 2021

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

Anlage 5

Konzern-
eigenkapital

Eigenkapital- Konzern- Summe Nicht Auf nicht Auf nicht Summe Summe
differenz aus bilanz- beherrschende beherrschende beherrschende

Summe Summe Währungs- gewinn Anteile vor Anteile Anteile
umrechnung Eigenkapital- entfallende entfallende

differenz aus Eigenkapital- Gewinne/
nach Summe andere Summe Währungs- differenz aus Verluste

§ 272 Abs. 2 Gewinn- umrechnung und Währungs-
Nr. 1-3 HGB rücklagen Jahresergebnis umrechnung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand am 1.1.2020 1.000.000,00 1.000.000,00 10.229.951,39 10.229.951,39 856.937,23 856.937,23 11.086.888,62 0,00 -1.691.877,59 10.395.011,03 3.802.651,53 0,00 834.702,29 4.637.353,82 15.032.364,85

Kapitalerhöhung/-herabsetzung 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Änderungen des 
Konsolidierungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00

Einstellung in Gewinnrücklagen 6.549,77 6.549,77 6.549,77 -6.549,77 0,00 0,00

Konzernjahresergebnis -9.782.596,91 -9.782.596,91 0,00 0,00 -9.782.596,91

Stand am 31.12.2020
Stand am 1.1.2021 1.000.000,00 1.000.000,00 28.229.951,39 28.229.951,39 863.487,00 863.487,00 29.093.438,39 0,00 -11.481.024,27 18.612.414,12 4.637.353,82 0,00 204.192,38 4.841.546,20 23.453.960,32

Kapitalerhöhung/-herabsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00

Änderungen des 
Konsolidierungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00

Einstellung in Gewinnrücklagen 211.254,96 211.254,96 211.254,96 -211.254,96 0,00 0,00

Konzernjahresergebnis 2.437.295,58 2.437.295,58 167.718,00 167.718,00 2.605.013,58

Stand am 31.12.2021 1.000.000,00 1.000.000,00 28.229.951,39 28.229.951,39 1.074.741,96 1.074.741,96 29.304.693,35 0,00 -9.254.983,65 21.049.709,70 4.637.353,82 0,00 371.910,38 5.009.264,20 26.058.973,90

                    Kapital                    

EUR EUR

Eigenkapital des Mutterunternehmens Nicht beherrschende Anteile

Gezeichnetes Kapital Rücklagen

Gezeichnetes Kapitalrücklage Gewinnrücklagen
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I. Grundlagen des Konzerns (Konzernstruktur) 

 

Die Gesellschaft „Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH“ (GLKN) wurde 
auf Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 28. 11. 2011 am 15. 12. 2011 gegründet. Die 

Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 19. 12. 2011. 

 

Mit Konsortialvertrag vom 26. 07. 2012 vereinbarten der Landkreis Konstanz, die Spitalstiftung 

Konstanz und die Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH die Aktivitäten des Klinikums Kon-

stanz und die der Krankenhäuser der HBH GmbH in Singen, Radolfzell und Stühlingen unter einer 

gemeinsamen Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH, „Gesundheitsverbund Landkreis Kon-

stanz gemeinnützige GmbH“ (GLKN) zusammenzuführen. 

 

Am 12. 12. 2012 erfolgte die Einbringung der zuvor neu gegründeten gemeinnützige Krankenhaus-

betriebsgesellschaft Konstanz mbH und gemeinnützige Krankenhausbetriebsgesellschaft Hegau-

Bodensee-Klinikum mbH in die GLKN. 

 

Seitdem hält der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 100 % der Geschäftsanteile an 

der Gemeinnützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft Klinikum Konstanz mbH und der Gemein-

nützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft Hegau-Bodensee Klinikum mbH.  

 

Mit Beschluss vom 24. 05. 2018 erfolgte eine Namensänderung der Gemeinnützige Krankenhaus-

betriebsgesellschaft Klinikum Konstanz mbH auf Klinikum Konstanz GmbH. 

 
Die Klinikum Konstanz GmbH betreibt ein Krankenhaus am Standort Konstanz. Zum 01. 01. 2018 

erfolgte die Verschmelzung mit der Vincentius-Krankenhaus AG, Konstanz. 

 

Mit Beschluss vom 24. 05. 2018 erfolgte eine Namensänderung der Gemeinnützige Krankenhaus-

betriebsgesellschaft Hegau-Bodensee Klinikum mbH auf Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH. 

Die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH betreibt Krankenhäuser an den Standorten Singen, Radolf-

zell, und Stühlingen sowie ein Seniorenpflegeheim in Engen. Die Gesellschaft hält darüber hinaus 

100 % der Anteile an der HBH Medizinische Versorgungszentren GmbH, 100 % der Anteile an der 

HBH-Service GmbH und 50,85 % der Anteile an der Hegau-Jugendwerk GmbH. 

 

Die Gesellschaftsanteile an der Gesundheitsholding Landkreis Konstanz stellen sich wie folgt dar: 

 

Landkreis Konstanz:    52 % 

Spitalstiftung Konstanz:  24 % 

Fördergesellschaft:   24 % 
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II. Rahmenbedingungen 

 

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung für Deutschland 

 

COVID-19-Pandemie in Deutschland 

Das Corona Virus Sars-CoV-2 hat mit vielen Millionen Infizierten und vielen Toten zu einer glo-

balen Krise historischen Ausmaßes geführt. Seit Ende Januar 2020 waren in Deutschland bis-

lang vier große Pandemie-Wellen zu bewältigen. Bis zum 31. 12. 2021 waren laut Robert Koch-

Institut über 7,1 Millionen Personen in Deutschland nachweislich an Corona erkrankt, davon 

sind fast 112.000 verstorben. 

Die konjunkturelle Entwicklung war nach dem ersten Corona-Jahr 2020 auch im Jahr 2021 stark 

abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnah-

men. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialeng-

pässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich 

die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Das preisberei-

nigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen 

Bundesamtes um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Be-

ginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger. 

b) Branchenbezogene Entwicklung 

 

Folgen der Corona-Pandemie 

Infolge der hohen Anzahl erkrankter Personen und ihrer Versorgung wurden zentrale Ressour-

cen im Gesundheitswesen knapp – von medizinischem Personal und Pflegefachkräften, über 

Krankenhausbetten, bis hin zu Material und Geräten. Eine Überlastung des Gesundheitssys-

tems in der Breite konnte in Deutschland bis Ende 2021 jedoch weitgehend vermieden werden 

- auch weil Kapazitäten durch Verschiebung planbarer medizinischer Eingriffe zeitweise freige-

macht sowie zusätzliche Kapazitäten geschaffen wurden.  

Die Folgen der Corona-Pandemie haben in Deutschland damit auch im vergangenen Jahr zu 

erheblich höheren Kosten geführt. Nach einer Rekordsumme im ersten Corona-Jahr 2020 geht 

das Statistische Bundesamt für 2021 von einem weiteren Anstieg aus. Unter anderem die Kos-

ten für Corona-Tests und -Impfungen sind Schätzungen zufolge dafür verantwortlich, dass die 

Kosten auf rund 466 Milliarden Euro kletterten. Das wären gut 25 Milliarden Euro oder 5,7 % 

mehr als im Vorjahr.  

 
Fachkräftemangel 

Die demografische Entwicklung wirkt nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern stellt auch ein 

Risiko für die Gesundheitswirtschaft in Form des drohenden Fachkräftemangels dar. Dem stei-

genden Bedarf an Fachkräften steht damit ein immer geringeres Angebot an qualifizierten Ar-

beitskräften gegenüber. 
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Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - PpSG) 

Mit dem am 01. 01. 2019 in Kraft getretenen Gesetz sollten spürbare Verbesserungen im Alltag 

der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in 
der Kranken- und Altenpflege erreicht werden. 

  

Zur Verbesserung der Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus sieht das Gesetz vor, 

dass ab dem Jahr 2020 die Pflegepersonalkosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf 

bettenführenden Stationen durch die Kostenträger zu finanzieren sind. Hierfür bedarf es einer 

separaten Pflegebudgetvereinbarung. 

 
Digitalisierung 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahr-

hunderts. Ihr Einsatz gewinnt auch im Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. 

Mit der Einführung der Telematik Infrastruktur und der elektronischen Gesundheitskarte wird 

eine flächendeckend verfügbare technologische Basis für den sicheren Austausch von medizi-

nischen Informationen geschaffen. Bei diesem Aufbauprozess sind nach intensiven Vorarbei-

ten in den letzten Jahren weitere Fortschritte erzielt worden.  

Bereits seit dem 01.  01. 2015 ersetzt die elektronische Gesundheitskarte (eGK) beim Arzt- und 

Zahnarztbesuch die Krankenversichertenkarte als Versicherungsnachweis. Seit Dezember 

2017 wird die Telematik Infrastruktur bundesweit schrittweise eingeführt. In einem ersten 

Schritt werden die Arzt- und Zahnarztpraxen angeschlossen. In einem weiteren Schritt (ab 

2021) werden auch die Krankenhäuser, Apotheken und weitere Leistungserbringer sukzessive 

an die Telematik Infrastruktur angeschlossen. Hierauf aufbauend können künftig elektronische 

Anwendungen (z.B. die elektronische Patientenakte, der elektronische Medikationsplan oder 

das Notfalldatenmanagement) zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patien-

ten genutzt werden. 

 

 
Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) 

Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) stellt der Bund 3 Mrd. EUR zur Verfü-

gung, damit Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und die IT-Si-

cherheit investieren können. Seitens der Länder werden weitere 1,3 Mrd. EUR für Förderungen 

bereitgestellt. 

Über das KHZG, das am 28. 10. 2020 in Kraft trat, stehen den Krankenhäusern damit insgesamt 

rd. 4,3 Mrd. EUR für Digitalisierungsprojekte und IT-Sicherheit und Informationssicherheit zur 
Verfügung. Während in einzelnen Bundesländern bereits umfassende Bescheide auf die An-

träge der Krankenhäuser ergangen sind, ist dies in Baden-Württemberg noch nicht festzustel-

len. 

 
 

Orientierungswert und Veränderungswert 

2021 liegt der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Orientierungswert mit 2,60 % erst-

malig oberhalb der Veränderungsrate in Höhe von 2,53 %. Die Erwartungen der Kranken-

hausseite, dass die Kostensteigerungen der Krankenhäuser deutlich über der Grundlohnsum-

mensteigerung liegen, haben sich daher nicht bewahrheitet. 
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Landesbasisfallwert 2021 Baden-Württemberg 

Die Verhandlungspartner auf Landesebene vereinbarten im Ergebnis für 2021 einen Landes-

basisfallwert in Höhe von 3.750,41 EUR. Dies entspricht einer Steigerung des Basisfallwerts 

(mit Ausgleichen) von 2,12 %. 

 

III. Geschäftsverlauf und Lage 

 

Der Gesundheitsverbund führt seine Kliniken und Einrichtungen aus einer einheitlichen Ver-

waltungsstruktur heraus. Die GLKN (Holding) erbringt zentrale Dienstleistungen im Leitungs- 

und Verwaltungsbereich für den Verbund. Außerdem sind beide Schulen für Gesundheits- und 

Pflegeberufe im Rahmen der Akademie für Gesundheitsberufe bei der Holding angesiedelt. 

Organisatorische Veränderungen 

Im Jahre 2018 hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Geschäftsführung des GLKN um einen Vor-

sitzenden der Geschäftsführung zu erweitern. Mit Wirkung zum 01. 01. 2020 ist Herr Bernd 

Sieber als Vorsitzender der Geschäftsführung bestellt worden. Herr Peter Fischer (Dipl.-Kfm.), 

Römerberg ist zum 31. 12. 2020 altersbedingt ausgeschieden. 

Geschäftsführung im Jahr 2021: 

Vorsitzender der Geschäftsführung: 

Herr Bernd Sieber (Dipl.-Volksw.), Allensbach  

 

Weiterer Geschäftsführer: 

Herr Rainer Ott (Dipl.-Verww. (FH)), Konstanz, bis  30.05.2022 

 

· Die Überarbeitung und Neuausrichtung der Abteilungsstrukturen und Zuständigkeiten 

wurde im Jahr 2020 durch die Geschäftsführung vorgeschlagen und vom Aufsichtsrat 

beschlossen. Dies bedeutet die Einrichtung der Position eines Direktors für Medizin 

und Pflege, um die standortübergreifende Medizinstrategie neu auszurichten, sowie 

die Einführung einer aus drei Personen bestehenden Krankenhausleitung, um die Ent-

scheidungskompetenz vor Ort an den Standorten zu stärken. 

Darüber hinaus wurden die bisherigen Verbund-Abteilungen der Holding in Geschäftsbereiche um 

gegliedert und teilweise in den Geschäftsbereichen zusammengeführt. 

 

Geschäftsverlauf 

Aufgrund des hohen Gewichts der Beteiligungen an den Kliniken in Singen und Konstanz hängt die 

Entwicklung der GLKN (Konzern) maßgeblich von der Entwicklung der beiden Kliniken und damit 

auch von der Entwicklung der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und hier insbesondere 

der Krankenhausfinanzierung ab. Neben den Akut-Krankenhäusern spielt der Geschäftsverlauf des 

Hegau-Jugendwerks (HJW) als drittgrößte Einrichtung ebenfalls eine wesentliche Rolle.  
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Das Jahr 2021 war geprägt von den Auswirkungen der Corona Pandemie. 

 

Besondere Ereignisse im Geschäftsjahr 2021waren: 

Auswirkungen der Corona-Pandemie im GLKN 

Das wirtschaftliche Ergebnis der Einrichtungen des GLKN hing maßgeblich von der Entwicklung 

der Covid-19-Fallzahlen, sowie von den gesetzlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie ab.   

Kapazitäten mussten durch Verschiebung planbarer medizinischer Eingriffe zeitweise freige-

macht, sowie zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Dies hatte entsprechende Auswirkun-

gen auf die Belegung. Zudem sind die Kosten für medizinische Schutzmaterialien deutlich ge-

stiegen und werden sich mutmaßlich auf Dauer auf einem höheren Niveau als vor der Corona-

Pandemie einpendeln. 

 

Wesentliche Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitswesens 

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie aufzufangen, haben Bund und 

Länder verschiedene Maßnahmenpakete verabschiedet. Folgende Maßnahmen hatten we-

sentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaften des GLKN:  

 

o  Freihaltepauschale / Ausgleichszahlungen  

o Verkürzung der Zahlungsfrist der Kostenträger  

o Corona-Mehrkostenpauschale:  

o Zeitweise Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung.  

o Die MDK-Prüfquote wurde in 2021 auf 12,5 % festgesetzt; Strafzahlungen wurden aus-

gesetzt. 

 

Für den Reha-Bereich des HJW gelten folgende Maßnahmen: 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) vom 27. 03. 2020 

Das SodEG Gesetz bewilligt den Rehakliniken die Gewährung eines Vorschusses für ei-

nen Zuschuss für die durch Corona bedingten Leistungsausfälle in der medizinischen 

Rehabilitation der DRV Patienten und ebenso die damit verbundenen Leistungs-auf-

wendungen für Begleitpersonen. 

 

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Abrechnung der in 2020 gewährten Zuschüsse nach 

dem SodEG. Für den Ausgleich der Rückzahlungsforderungen wurde am Bilanzstichtag 

eine Rückstellung in Höhe von TEUR 282. 

Im Jahr 2021 hat das Hegau-Jugendwerk keine weiteren SodEG-Hilfsleistungen erhal-

ten. 
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§ 111d SGB V: Ausgleichzahlungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund 

von Einnahmeausfällen durch das Coronavirus 

 

2021 hat das Hegau-Jugendwerk Ausgleichzahlungen nach § 111d SGB V erhalten. 

 
 

Verlauf der Corona-Pandemie im GLKN  

Wie bereits im Vorjahr wurde auch der Geschäftsverlauf 2021 maßgeblich durch die Corona-

Pandemie beeinflusst. 

Bewältigung der „zweiten Welle“ zu Jahresbeginn 2021 

Nachdem der von der Bundesregierung am 02. 11. 2020 verhängte „Lock down light“ am 16. 

12. 2020 in einen „harten Lock down“ überging, wurde zeitgleich durch das Land Baden-Würt-

temberg eine Ausnahmeregelung zu Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage bekannt ge-

geben. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz stellte sich daher verstärkt auf anstei-

gende Fallzahlen über und insbesondere nach den Feiertagen ein. Bereits am 18. 12. 2020 mel-

dete das Robert Koch-Institut erstmals über 30.000 Neuinfektionen deutschlandweit. Die stei-

genden Infektionszahlen machten sich auch beim Gesundheitsverbund deutlich bemerkbar: 

Am 27. 12. 2020 zählte der GLKN die bislang höchste Anzahl an Covid-19- und Covid-19-Ver-

dachtspatienten mit knapp 90 Fällen. 

Dritte Welle 

Nachdem die Covid-19-Fallzahlen seit Mitte Februar 2021 wieder deutlich anstiegen, wurden 

Mitte April 2021 täglich rund 60 Patienten mit Covid-19-Erkrankung und Verdacht auf Covid-

19 in den Häusern des Gesundheitsverbunds behandelt. Die „Dritte Welle“ war auch beim 

GLKN angekommen. Das elektive Programm musste daraufhin erneut reduziert werden. 

Gleichzeitig waren die Häuser darum bemüht, trotz des zusätzlichen Behandlungsaufwands 

für Covid-19-Patienten, den Normalbetrieb weitestgehend aufrecht zu erhalten.  

Vierte Welle 

Im Sommer 2021 prognostizierte das Robert-Koch-Institut (RKI) bei einer Impfquote von unter 

75% der Bevölkerung in Deutschland (doppelt geimpft) für den Herbst 2021 eine schwerver-

laufende vierte Corona-Welle.  

Die negative Prognose des RKI zum weiteren Verlauf des Pandemiegeschehens ist eingetrof-

fen. Bundesweit sind die Infektionszahlen rapide angestiegen und haben ein bis dato noch nie 

gekanntes Ausmaß angenommen: täglich wurden neue Höchstzahlen an Neuinfektionen ge-

meldet. Hinzu kam eine neue Corona-Mutation, der sogenannten Omikron-Variante, deren 

Ansteckungspotential das der Delta-Variante um einiges überstieg. 

Deutlich höheren Inzidenzzahlen standen jedoch überwiegend mildere Krankheitsverläufe ge-

genüber, so dass eine Überlastung der Krankenhaus- und insbesondere der Intensiv-Kapazitä-

ten nicht eingetreten war.  
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Temporär unterstütze der GLKN in dieser Phase auch durch die Aufnahme von Covid-Patienten 

aus Nachbarregionen wie dem Schwarzwald-Baar-Kreis oder dem Allgäu.  

 

Kostenentwicklung medizinisches Schutzmaterial  

Für medizinischen Sachbedarf, der vermehrt zur Behandlung von Corona Patienten und zum 

Schutz von Mitarbeitern sowie zur Schnelldiagnostik erforderlich war, waren 2021 im Ver-

gleich zum letzten Covid-19-freien Jahr 2019 weiterhin erhebliche Mehraufwendungen zu 

verzeichnen. Neben den hohen Verbrauchssteigerungen im Bereich der persönlichen Schutz-

ausrüstung (PSA) und vor allem der Schnellteste waren Preissteigerungen und   Beeinträchti-

gungen der Lieferketten ursächlich. 

Finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder  

Mit der erfreulichen Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen wurde die finanzielle Unter-

stützung durch Bund und Land zum 15. 06. 2021 mit der Beendigung der Zahlung der soge-

nannten Freihaltepauschale für leerstehende Betten im Krankenhaus zunächst weitestge-

hend eingestellt.  

Eine Folgeregelung wurde aufgrund der vierten Welle ab 15. 11. 2021 getroffen und lief zum 

19. 04. 2022 aus. 

Mit Datum vom 01. 12. 2021 wurde bekannt, dass eine erneute Verlängerung der Zahlungs-

zielverkürzung der Krankenkasse bis zum 30. 06.2022 erfolgen wird. 

 

Organisation von mobilen Einsatzteams 

Das Land Baden-Württemberg hat den GLKN im September beauftragt, mobile Impfteams 

(MIT) für die Landkreise Konstanz, Tuttlingen und Bodenseekreis zu organisieren und aufzu-

stellen. In einem sehr kurzen Zeitrahmen wurde die Anforderung von zunächst drei auf insge-

samt neun Teams aufgestockt. 

 

Corona Auswirkungen / Belegungsentwicklung: 

Das wirtschaftliche Ergebnis des gesamten Klinikverbunds hing maßgeblich von der Entwick-

lung der Covid-19-Fallzahlen, sowie von den gesetzlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie ab.   

Zudem sind die Kosten für medizinische Schutzmaterialien deutlich gestiegen und werden sich 

auf Dauer auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Pandemie einpendeln. 

Verlauf der Corona-Pandemie im Hegau-Jugendwerk 

Anfang April 2020 wurde eine Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Bestimmung zur 

akutstationären Krankenhausversorgung nach § 39 des Fünften Sozialgesetzbuches gemäß § 
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22 Krankenhausfinanzierungsgesetz zwischen dem Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz 

GmbH, Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH, Klinikum Konstanz GmbH und der Hegau-Jugend-

werk GmbH abgeschlossen. 

Im Zuge dieses Vertrages stellte das HJW als Reservekrankenhaus 30 Krankenhausbetten zur 

Verfügung. Dieser Vertrag wurde erneut für 2021 aktualisiert. 

Das Jahr 2021 war gekennzeichnet von den weiteren Auswirkungen bzw. Wellen der Corona-

Pandemie. Wie schon 2020 ist hier von einem weiteren Ausnahmejahr zu sprechen.  

Bedingt durch die dritte Corona-Welle startete das Jahr 2021 mit einer sehr schwachen Bele-

gung von lediglich ca. 41 % der verfügbaren Betten. 

Unterjährig kam es immer wieder zu Schwankungen innerhalb der Belegung und damit ver-

bunden zu Erlöseinbrüchen. 

 

Brandschaden Hegau-Jugendwerk    

Am 25. 02. 2020 kam es im Hegau-Jugendwerk zu einem Brand auf der Station B2. Glücklicher-

weise kamen weder Patienten noch Mitarbeiter zu Schaden, da rechtzeitig evakuiert werden 

konnte. Betroffen waren 8 Zimmer mit 15 Betten.  

Durch interne und häuserübergreifende Maßnahmen konnten alle zum Zeitpunkt des Brandes 

betroffenen Patienten auch nach dem Brand weiterversorgt bzw. verlegt werden. Der Rück- 

und Wiederaufbau des betroffenen Stationsabschnittes zog sich über das gesamte Jahr 2020 

hinweg und infolgedessen konnten im weiteren Jahresverlauf 2020 durchschnittlich 15 Betten 

weniger bzw. nicht belegt werden. Die Wiedereröffnung des Stationsabschnitts erfolgte An-

fang Dezember 2020. 

Die Schadensabwicklung erfolgte über den BGV im Rahmen eines Gutachterverfahrens. Der 

Brandschaden wurde mit dem Versicherer im Jahr 2021 final reguliert. 

 

 

Personalsituation im GLKN: 

Bei den Einrichtungen der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN) herrscht, 

wie in vielen anderen Gesundheitseinrichtungen auch, eine angespannte Personallage, insbe-

sondere beim Pflegepersonal. Hierdurch entstehen Kapazitätsengpässe sowie Mehrkosten für 

Leasingkräfte und Personalbeschaffungsmaßnahmen. 
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Masterplan IT 

Der Hauptgesellschafter Landkreis Konstanz unterstützt den GLKN bei der Digitalisierung sei-

ner Krankenhäuser finanziell. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 23. 10. 2017 gewährt 

der Landkreis Konstanz dem GLKN im Rahmen der Projektförderung für das Vorhaben Umset-

zung des Projekts „IT-Masterplan“ (MP IT) in den Einrichtungen der GLKN einen Investitions-

kostenzuschuss in Höhe von maximal 13.515 TEUR.  

Wesentlicher Inhalt des „IT-Masterplans“ der GLKN ist die Digitalisierung der Einrichtungen 

des Gesundheitsverbunds im Sinne einer einheitlichen, standardisierten und zukunftsfähigen 

IT-Infrastruktur und insbesondere die Einführung einer digitalen Patientenakte im gesamten 

GLKN-Verbund. Die Kosten dieses Projekts belaufen sich auf ca. 15.715 TEUR. Teile des Projekts 

(insbesondere Netzwerkausstattung) werden möglicherweise durch das Land Baden-Würt-

temberg gefördert. Derzeit wird von einer möglichen Fördersumme des Landes in Höhe von 

2.200 TEUR ausgegangen. Hierzu wurde 2021 ein Förderantrag eingereicht. Ein Bescheid steht 

noch aus. 

 

Baumaßnahmen  

Bauliche Weiterentwicklung Masterplan Bau: 

In den Gebäuden des GLKN stehen in den nächsten Jahren u.a. durch die notwendige Weiter-

entwicklung des medizinischen Leistungsspektrums und Sanierungsmaßnahmen erhebliche In-

vestitionen in die bauliche Substanz an. Diese Maßnahmen sind zum einen zur Sicherung der 

Umsatzerlöse und zum anderen zur Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der Patientenver-

sorgung erforderlich. 

 

Strukturgutachten 

Der Landkreis Konstanz sowie der GLKN haben aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung des 

Verbunds in den letzten Jahren nach einer EU-weiten Ausschreibung ein Struktur- und Wirt-

schaftlichkeitsgutachten in Auftrag gegeben. Gegenstand des Gutachtens war die Untersu-

chung, die die bestmögliche und wirtschaftliche Versorgung der Menschen im Landkreis Kon-

stanz organisiert und aufgestellt sein sollte. Das Ergebnis des Gutachtens wurde am 11. 

03.2022 den verschiedenen politischen Gremien sowie dem Aufsichtsrat sowie direkt daran 

anschließend den Medien/ der Presse und damit der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Wesentliche Ergebnisse des Gutachtens sind: 

· Die Demografie stellt die Region zukünftig vor besondere Herausforderungen in Bezug 

auf die Versorgung Hochbetagter und die Akquise von Fachkräften. 

· Die Versorgungsanalyse zeigt die Vorhaltung von zahlreichen Doppelstrukturen insbe-

sondere zwischen den Standorten Singen und Radolfzell bzw. Singen und Konstanz. 
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· Der GLKN besitzt im stationären Bereich im Landkreis Konstanz eine hohe Marktdurch-

dringung sowie relevante Marktdurchdringungen auch in den an den Landkreis Kon-

stanz angrenzenden Gebieten. 

· Zahlreiche Doppelstrukturen an den Standorten, insbesondere zwischen den Standor-

ten in Singen und Konstanz, sowie die vorhandenen kleinteiligen Betriebsgrößen der 

einzelnen Abteilungen erschweren eine wirtschaftliche Leistungserbringung. 

· Der Standort Konstanz besitzt aufgrund der großzügigen Neubaustruktur die besten 

infrastrukturellen Voraussetzungen, allerdings sehen die Gutachter ein unausgewoge-

nes Angebotsportfolio. 

· Der Standort in Singen ist in einem baulich schlechten Zustand. Funktionell zeigen sich 

erhebliche Defizite, die langfristig nicht lösbar erscheinen, ein Neubau/Ersatzneu-

bau/Teilneubau ist aus Sicht der Gutachter mittel- bis langfristig unausweichlich. 

· Der Standort in Radolfzell ist aufgrund der veralteten baulich-funktionalen Strukturen 

nicht zukunftsfähig. Gleichzeitig können Strukturen der Geriatrie und des ambulanten 

Operierens mittelfristig und überbrückend weiter genutzt werden. 

· Stühlingen ist in den Analysen stets separat zu betrachten, hohe Bindung an Singen 

mit Vorteilen, Veränderungen im LK Waldshut müssen beachtet werden. 

 

  Auf die Ausführungen im Ausblick zum Standort Stühlingen wird hierzu verwiesen 

 

Das Gutachten empfiehlt neben dem Betrieb des Standortes in Konstanz die Schaffung eines 

zentralen Neubaus bei weitergehender Zentralisierung der Leistungen im Rahmen der Neuab-

stimmung eines medizinischen Konzepts. 

Perspektivisch sollte ein neuer Standort die derzeitigen Standorte in Singen und Radolfzell er-

setzen. Bis dahin sollten Veränderungen im Leistungsprofil der Standorte vorgenommen wer-

den, insbesondere durch Verzicht auf Akutmedizin in Radolfzell. Langfristig kann bewertet wer-

den, ob weitere Leistungen am zentralen Neubaustandort erbracht werden können. Hierzu ist 

ein hohes Maß an baulicher Flexibilität für den Neubau-Standort nötig.  

Bei zügiger Entscheidungsfindung erscheint aus Sicht der Gutachter eine Fertigstellung des 

zentralen Standortes vor 2030 als realistisch. 

 

Vorabmaßnahmen 

Aktuell befindet sich der GLKN in der Umsetzung erster struktureller Sofortmaßnahmen, die 

noch vor Vorlage des Strukturgutachtens durch die Geschäftsführung in die Wege geleitet wur-

den. Die Projekte betreffen die Bereiche der Sterilgutversorgung Radolfzell, die Vereinheitli-

chung der Labore in Konstanz und Singen sowie die Optimierung der Bereiche Reinigung und 

Speisenversorgung. 
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Geschäftsverlauf 2021 

Der GLKN Konzern weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Überschuss in Höhe von 2.437 TEUR aus. 

Darin enthalten ist ein Betriebsmittelzuschuss des Hauptgesellschafters Landkreis Konstanz in 

Höhe von 20 Mio. EUR zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse 2020 und 2021 der beiden 

Krankenhaus-Betriebsgesellschaften des GLKN Konzerns. 

Das Jahresergebnis 2021 des GLKN Konzerns vor Verlustausgleich lag bei einem Verlust in Höhe 

von 17.563 TEUR. 

Wesentlichen Anteil am Jahresergebnis 2021 (vor Verlustausgleich) haben die beiden Kranken-

hausgesellschaften HBK und Klinikum Konstanz.  

Die HBK hat einen Jahresverlust von -6.873 TEUR erzielt.  

(Vorjahr -4.298 TEUR) 

Das Klinikum Konstanz hat einen Jahresverlust in Höhe von 10.880 TEUR erzielt.  

(Vorjahr -5.506 TEUR) 

Der Verlustausgleich wurde zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 10 Mio. EUR im neutralen Er-

gebnis angerechnet, sodass sich die Jahresergebnisse wie folgt darstellen: 

Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH: Jahresüberschuss in Höhe von   3.127 TEUR 

Klinikum Konstanz  GmbH:  Jahresverlust in Höhe von   - 880 TEUR  

 

a) Ertragslage 

 

Im Konzerngeschäftsjahr 2021 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 285.836 TEUR erzielt werden. 

Im stationären Bereich wurden im HBK und KKN im abgelaufenen Geschäftsjahr 41.013 Patienten 

(VJ. 40.897) behandelt.  

Die Umsätze liegen in Summe auf Vorjahresniveau. Den insgesamt gefallenen Erlösen aus Kran-

kenhausleistungen stehen insbesondere Steigerungen im Bereich der Hilf- und Nebenbetriebe ge-

genüber.   

Dem stehen Personalkosten i. H. v. 204.761 TEUR, Materialaufwendungen i. H. v. 68.892 TEUR, 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 

i. H. v. 17.443 TEUR und sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. 32.029 TEUR gegenüber. 

Der Konzern weist im Berichtsjahr 2021 einen Konzernjahresüberschuss i. H. v. 2.437 TEUR aus. 

Vor Verlustausgleich wurde ein Konzernverlust in Höhe von 17.563 TEUR erzielt. 
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Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser um 7.781 TEUR verschlechtert. Der für das Wirtschaftsjahr 

2021 geplante Verlust in Höhe von 21.930 TEUR konnte um 4.367 TEUR reduziert werden. Das im 

Vergleich zum Wirtschaftsplan bessere Jahresergebnis ist unter anderem durch positiven, jedoch 

nicht nachhaltigen Effekte aus den Corona-Hilfen bedingt.  

In 2021 waren 3.748 (VJ. 3.723 )  Mitarbeiter (gem. § 267 Abs. 5 HGB) beschäftigt. 

 

Liquiditätslage 

Die Liquidität wird laufend überwacht und mit den Plandaten abgeglichen. Aufgrund der gesetzli-

che normierten Verkürzung der Zahlungsziele der Kostenträger im Zuge der Corona-Pandemie so-

wie die Zuführung eines Betriebsmittelzuschusses in Höhe von TEUR 20.000 durch den Hauptge-

sellschafter verfügt der Konzern zum Bilanzstichtag über eine vergleichsweise hohe Liquiditätsaus-

stattung.   

 

Die Liquiditätsentwicklung des Konzerns ist aus der Kapitalflussrechnung ersichtlich. Der Cash Flow 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um -15.645 TEUR auf -5.358 

TEUR verschlechtert. Neben der negativen Ergebnisentwicklung (vor Betriebsmittelzuschuss) re-

sultiert die Verschlechterung auch aus der Kapitalbindung im Working Capital.  

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit i. H. v. -11.273 Mio. EUR spiegelt den Zahlungsfluss der 

im Geschäftsjahr getätigten Investitionen wider. Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit war 

mit 19,3 Mio. EUR bedingt durch den Betriebsmittelzuschuss des Hauptgesellschafters positiv. 

 

Liquiditätsentwicklung 

Die Liquiditätslage der beiden Krankenhäuser des GLKN ist aufgrund der Jahresergebnisse der 

vergangenen Jahre sehr angespannt. Es wird auf den Risikobericht verwiesen. Die bis zum 

31.12.2022 verkürzte Zahlungsfrist der Krankenkassen von 30 Tage auf 5 Tage, die während 

des gesamten Geschäftsjahrs galt, hat die Liquiditätssituation im Vergleich zur Planung verbes-

sert. 

 

Beschlüsse zur Kapitalstärkung durch den Hauptgesellschafter  

Der Hauptgesellschafter Landkreis Konstanz hatte zur Stützung der Liquidität des GLKN und 

seiner Tochtergesellschaften in 2019 und 2020 beschlossen, Einlagen in die Kapitalrücklage zu 

tätigen. Diese wurden entsprechend in 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 25.000 TEUR 

getätigt. 

Darüber hinaus beschloss der Kreistag des Landkreises Konstanz in seiner Sitzung am 

07.12.2020 einen weiteren Betriebsmittelzuschuss von bis zu 20 Mio. EUR zum Ausgleich der 
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negativen Jahresergebnisse 2020 und 2021 der beiden Betriebsgesellschaften des GLKN Kon-

zerns. 

Die Auszahlung des Betriebsmittelzuschusses wurde im September 2021 für Ende des Jahres 

2021 beantragt und erfolgte Ende November.  

Liquiditätsunterstützung in 2022 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung des GLKN-Konzerns für 2022 zeigte sich aufgrund des Mit-

telabflusses im laufenden Betrieb durch rückläufige Nachfrage sowie vorhandene strukturelle 

Defizite, den zu leistenden Schuldendiensten sowie den gegenüber den Krankenkassen weiter-

hin ausstehenden Pflegebudgetverhandlungen ab dem Jahr 2020 ein zusätzlicher Liquiditäts-

bedarf für das anstehende Wirtschaftsjahr 2022. 

In der Sitzung des Kreistags am 20. 12. 2021 beschloss der Kreistag einen Betriebsmittelzu-

schuss in Höhe von insgesamt maximal 16 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung der Hegau-Bo-

densee-Klinikum GmbH und der Klinikum Konstanz GmbH und Teilabdeckung deren voraus-

sichtlicher Jahresverluste im Jahr 2022 sowie die Einbringung von 2 Mio. EUR des Landkreises 

als Liquiditätsunterstützung und Kapitalstärkung des GLKN. Der GLKN hat vorrangig die eige-

nen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Liquidität zu nutzen und auszuschöpfen. 

Die vom Landkreis bereitgestellten Mittel in Form eines Betriebsmittelzuschusses von bis zu 

16 Mio. EUR sind abrufbar von Januar 2022 bis einschließlich Juni 2023. Während der Zeit bis 

Ende Juni 2023 nicht benötigte und daher nicht abgerufene Mittel verfallen. 

Aktuelle Entwicklung 2022 

Aufgrund einer erneuten Verschiebung der Zahlungszielverlängerung der Krankenkassen bis 

zum 31. 12. 2022 sowie zusätzlicher nicht geplanter Corona-Landeshilfen im Mai 2022 hat sich 

die Liquiditätslage zunächst entspannt.  

Bis dato kann davon ausgegangen werden, dass die für 2022 vom Kreistag zusätzlich beschlos-

senen Mittel in Höhe von bis zu 18 Mio. EUR zunächst noch nicht voll abgerufen werden müs-

sen. 

 

Bewertung des Geschäftsverlaufs (der Krankenhäuser des GLKN) 2021 durch die 

Geschäftsführung 

§ Die Geschäftsleitung bewertet den Geschäftsverlauf in den Krankenhäusern des GLKN in 2021 

hinsichtlich des operativen Geschäftsbetriebes als nicht zufriedenstellend. 

Das Betriebsrohergebnis der Krankenhäuser vor Abschreibungen; Zinsen und Steuern weist 

eine Unterdeckung im laufenden Betrieb aus. 

§ Insbesondere externe Einflüsse (Corona-Pandemie) haben dazu geführt, dass die geplante 

Leistungsentwicklung bei Fallzahlen und Case-Mix-Punkten nicht erreicht werden konnte.  
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§ Der Cash-Flow des Jahres 2021 ist durch Corona-Hilfen positiv beeinflusst. Bereinigt um diese 

Effekte ist aus dem laufenden Betrieb derzeit kein Beitrag zum bestehenden Kapitaldienst 

möglich.  

§ Die Einmaleffekte aus der Zahlungszielverkürzung der Krankenkassen laufen voraussichtlich 

zum 31. 12. 2022 aus 

§ Das Klinikum Konstanz hat seitens der Stadt Konstanz und der Spitalstiftung Konstanz Schul-

dendienstzuschüsse zur Neubau-Finanzierung in Höhe von 2.348 TEUR erhalten. 

§ Der Kapitaldienst des Hegau-Bodensee-Klinikums wird durch Altlasten vor Verbundgründung 

zusätzlich belastet. 

 

Liquiditätslage 

Die Liquidität wird kontinuierlich überwacht und mit den Plandaten abgeglichen. Derzeit ver-

fügen die Gesellschaften unter Berücksichtigung der Landkreishilfen über eine ausreichende 

Liquiditätslage.  

 

Entwicklung der Leistungszahlen 

 

Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH: 

 

Die Bewertungsrelationen sind gegenüber dem Vorjahr bedingt durch den Rückgang der Fall-

zahlen sowie des  Schweregrads rückläufig. 

Der Fallzahlrückgang ist im Wesentlichen Corona-bedingt 

 

 

 

 

 

Ergebnisentwicklung

Leistungszahlen 2021 Abw. in % 2020
Hegau-Bodensee Klinikum  zum VJ

Planbetten 640               0,0% 640             

Fallzahl 24.052          -3,2% 24.844        

Bewertungsrelationen 21.081          -6,2% 22.476        

CMI (CM:Fallzahl) 0,877            -3,1% 0,905          
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Klinikum Konstanz GmbH: 

 

Gegenüber dem Vorjahr konnte eine positive Entwicklung der Leistungszahlen erreicht wer-

den. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Jahr 2020 besonders stark durch die 

Corona bedingte Verschiebung elektiver Eingriffe geprägt war. Die Fallzahl vor der Corona Pan-

demie lag 2019 noch bei 17.969 Fällen. 

 

b) Vermögenslage und -struktur 

 

Die Konzernbilanz weist zum 31. 12. 2021 ein Eigenkapital i. H. v. 26.059 TEUR aus. Dies ent-

spricht - bei Saldierung des Sachanlagevermögens mit dem Sonderposten aus Zuwendungen 

zur Finanzierung des Sachanlagevermögens - einer sehr geringen Eigenkapitalquote von 10,7 

% (VJ 10,0 %). 

Die Anlagenintensität (abzüglich Sonderposten) beträgt zum Bilanzstichtag 62,2 % (VJ 64,1%). 

Die ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungs-

gesetz betreffen noch nicht erhaltene bzw. zweckentsprechend verwendete Fördermittel für 

Investitionsmaßnahmen. Der daraus erfolgte Bruttoausweis hat zu einer entsprechenden Ver-

längerung der Bilanzsumme geführt. 

Dem Eigenkapital steht als wertbegründender Faktor der auf der Aktivseite ausgewiesene Ge-

schäfts- oder Firmenwert gegenüber. Dieser wurde im Zusammenhang mit der Aufdeckung 

stiller Reserven, die im Rahmen der Ausgliederung bei der Gemeinnützige Krankenhausbe-

triebsgesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH, Singen, entstanden sind, gebildet. 

 

c) Finanzlage und Kapitalstruktur 

 

Die Eigenkapitalquote ist gering. Zudem ist ein hoher Verschuldungsgrad vorhanden. Der Li-

quiditätsrahmen des Konzerns ist äußerst angespannt und konnte im Geschäftsjahr 2021 nur 

durch die beschlossenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität durch den Hauptgesell-

schafter sichergestellt werden.  

Ergebnisentwicklung

Leistungszahlen 2021 Abw. in % 2020

Klinikum Konstanz  zum VJ

Planbetten 380                      0,0% 380                      

Fallzahl 16.961                5,7% 16.053                

Bewertungsrelationen 15.521                5,1% 14.763                

CMI (CM / Fallzahl) 0,915                   -0,5% 0,920                   
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Bei der Klinikum Konstanz GmbH wurde der Schuldendienst in Höhe von 2.348 TEUR von der 

Stadt Konstanz und von der Spitalstiftung Konstanz bezuschusst. 

Der Kapitaldienst des Hegau-Bodensee-Klinikums wird durch Altlasten vor Verbundgründung 

zusätzlich belastet. 

 

IV. Voraussichtliche Entwicklung und die wesentlichen Chancen und Risiken 

Im Rahmen der Risikoanalyse ergibt sich ein vielschichtiges Bild an endogenen und exogenen 

Risiken. Unklar ist insbesondere die weitere Ausgestaltung der politischen Rahmenbedingun-

gen für die Krankenhäuser. 

Dazu gehört neben der Zusammenführung der Einrichtungen unter dem Dach des Gesund-

heitsverbunds die konsequente strategische Weiterentwicklung des medizinischen Leistungs-

spektrums. 

Die mittelfristige Entwicklung der Gesellschaften des GLKN wird wesentlich durch die struktu-

relle Weiterentwicklung des Gesundheitsverbundes auf der einen Seite und die politischen 

Rahmenbedingungen auf der anderen Seite bestimmt sein.  

 

a) Chancen 

Die Chancen für die Gesellschaften des GLKN generieren sich in den kommenden Jahren ins-

besondere aus den Potenzialen der Landkreislösung.  

 

 

Strukturgutachten 

Auf Grundlage des vom Landkreis Konstanz und Aufsichtsrats im Juni 2021 beauftragten Struk-

turgutachtens ergibt sich die Chance zur zukunftsorientierten Neuausrichtung der Einrichtun-

gen des GLKN. 

Organisatorische Veränderungen 

Die organisatorischen Anpassungen sind auf eine Verschlankung der Verbundabteilungsstruk-

turen ausgerichtet. 

Verhandlungen zum Pflegebudget 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnten die Budgetverhandlungen für 2020 noch nicht 

zum Abschluss gebracht werden, da die externen Rahmenbedingungen zunächst noch nicht 

zwischen den Spitzenverbänden der Krankenhäuser und den Kostenträgern auf Bundes- und 

Landesebenen abgestimmt waren. Die Verhandlungen für den Budgetzeitraum 2021 können 

ebenfalls erst im Laufe des Jahres 2022 aufgenommen werden. 
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Die Auswirkungen sind noch abschließend zu bewerten und können im Laufe des Jahres 2022 

final vereinbart werden.  

 

Masterplan Bau 

Zur baulichen Weiterentwicklung im GLKN wurde ein Masterplan Bau für Investitionsmaßnah-

men sowie ein Masterplan Instandhaltung erstellt. 

Der Hauptgesellschafter hat in 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst, diese Baumaßnahmen 

im Wege einer Komplementärfinanzierung finanziell zu unterstützen. 

Aufgrund der Empfehlungen des Strukturgutachtens können die baulichen Defizite zukunfts-

orientiert gelöst werden. Erste Gespräch mit dem Land Baden-Württemberg hinsichtlich der 

Förderung von Baumaßnahmen sind aufgenommen worden. Grundsätzlich begrüßt das Land 

Baden-Württemberg eine derartige Neuausrichtung der stationären Leistungskonzentration. 

 

 

Masterplan IT-Weiterentwicklung 

Es werden positive Auswirkungen für die Patienten, eine Entlastung des Personals, erhebliche 

Verbesserungen in der Dokumentation und in der Abrechnung erwartet. 

 

 

b) Risiken 

 

Strukturgutachten 

Die Demografie stellt die Region zukünftig vor besondere Herausforderungen in Bezug auf die 

Versorgung Hochbetagter und die Akquise von Fachkräften. 

Der GLKN steht damit vor einem komplexen Umstrukturierungsprozess, neben medizinkon-

zeptionellen Änderungen werden mindestens prozessbasierte Sanierungsmaßnahmen und 

Restrukturierungen notwendig werden. 

 

Weiterer Corona-Pandemie-Verlauf 

Der weitere Verlauf ist von zahlreichen Faktoren abhängig und lässt sich nicht vorhersagen. 

Auslaufen der Corona Hilfen in 2022 

Nach aktuellem Stand werden die Corona-Freihaltepauschalen noch bis 18. 04. 2022 gewährt; 

die Corona-Versorgungsaufschläge bis 30. 06. 2022. 
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Eine Folgeregelung ist derzeit nicht in Sicht. Die finanziellen Auswirkungen hängen davon ab, 

wie schnell sich die Belegungssituation „nach Corona“ wieder verbessert. 

Belegungsrisiken („Normalbetrieb“ nach Corona) 

Nach aktueller Einschätzung muss davon ausgegangen werden, dass sich die Belegungszahlen 

erst zeitversetzt wieder verbessern werden und voraussichtlich nicht mehr das Niveau vor der 

Pandemie erreichen wird.   

Fachkräftemangel / Refinanzierung Fremd-Personalkosten 

Damit die geplanten Ziele gemäß der Leistungsplanung erreicht werden können, wird zur Ein-

haltung der Vorgaben der PpUGV voraussichtlich verstärkt auf Pflegekräfte im Rahmen einer 

Arbeitnehmerüberlassung zurückzugriffen werden müssen, die teilweise Kosten bis zum 3-fa-

chen der tariflichen Vergütung verursachen. Diese über die tariflichen Vergütungen hinausge-

henden Mehrkosten werden allerdings nicht über das Pflegebudget finanziert.  

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels gestaltet sich die Personalbeschaffung schwie-

rig. Hinzu kommen neuerdings ebenfalls Engpässe bei der Beschaffung von Fremdpersonal. 

Erschwerend hinzukommen evtl. drohende Beschäftigungsverbote aufgrund der einrichtungs-

bezogenen Impfpflicht. 

Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) 

Die Beachtung der Vorgaben der PpUGV kann zu Versorgungsengpässen führen, da die Nicht-

einhaltung der PpUGV mit Strafzahlungen belegt ist. Die Umsetzung des von der PpUGV vor-

gegebenen Verhältnisses Pflegekräfte pro Patient wird teilweise nur durch eine Aufnahme-

sperre erreicht werden können, die wiederum mit der Aufnahme- und Versorgungpflicht der 

Krankenhäuser nach dem LKHG konkurriert. Durch die Vorgaben der PpUGV wird die Bele-

gungsmöglichkeit der Krankenhäuser eingeschränkt, mit der Folge, dass dadurch auch der Um-

satzgenerierung Grenzen gesetzt sind. 

Rückzahlungsrisiken Corona-Hilfen 

Die Gewährung der Ausgleichzahlungen für Leerstände, die Mehrkostenpauschalen sowie die 

Zuschüsse zur Schaffung von Intensivkapazitäten stehen unter dem Vorbehalt der zweckent-

sprechenden Mittelverwendung. Bezüglich der Zuschüsse zur Schaffung von Intensivkapazitä-

ten wurden Mittelverwendungsprüfungen durch Bund und Land angestoßen Ergebnisse liegen 

noch nicht vor. 

Gebäude/ Infrastruktur 

Die bauliche Infrastruktur an den HBK Standorten weist einen erheblichen Instandhaltungs- 

und Investitionsbedarf auf. Aus dem Strukturgutachten ergibt sich eine Neubauempfehlung an 

zentraler Stelle im Landkreis.  

Investitionen  

Aufgrund der Förderpraxis des Landes Baden-Württemberg werden erhebliche Eigenfinanzie-

rungsanteile zu erbringen sein, die nach dem aktuellen Stand aus dem operativen Betrieb der 
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Krankenhäuser nicht erwirtschaftet werden können, zumal das Krankenhausfinanzierungs-

recht klare Vorgaben zur Finanzierung von Krankenhäusern vorgibt. Danach beinhalten die 

DRG-Vergütungen keine Investitionskostenanteile, da diese von den Bundesländern eigentlich 

vollständig zu finanzieren sind.  

 

Wirtschaftliche Lage / Liquiditätsentwicklung 

Die angespannte wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser des GLKN hat zur Folge, dass der 

Cashflow - im Berichtsjahr positiv durch Corona-Hilfen beeinflusst ist- nicht mehr ausreicht um 

die laufenden Aufwendungen finanzieren zu können bzw. den Kapitaldienst auch in den nächs-

ten Jahren bedienen zu können.  

Aufgrund der stagnierenden Leistungsentwicklung reichen voraussichtlich die Erlössteigerun-

gen auch 2022 nicht aus um die Erhöhungen der Betriebsaufwendungen zu kompensieren.  

 

Liquiditätssicherung 

Zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft bedarf es bis zur ergebniswirksamen Umsetzung der 

strukturellen Maßnahmen zunächst der Unterstützung durch die Holding und diese wiederum 

durch die Gesellschafter des GLKN. 

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Corona-Stützungsmaßnahmen sowie der Erhö-

hung des Eigenkapitals der Holding durch den Hauptgesellschafter, Landkreis Konstanz, konnte 

die Liquidität für das Jahr 2020 und 2021 sichergestellt werden. 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung der Jahre 2022ff wurden die dargelegten Stützungsmaß-

nahmen durch den Hauptgesellschafter beschlossen. 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung der Jahre 2023ff sind weitere Maßnahmen mit den Gesell-

schaftern abzustimmen. 

 

Das Risikomanagement deckt die wesentlichen Felder ab und wird jährlich aktualisiert.  

 

 

Zusammenfassende Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und Liquidität 

Das wirtschaftliche Ergebnis der Krankenhäuser des GLKN hat sich aufgrund der sich zuneh-

mend verschlechternden externen Rahmenbedingungen insbesondere in den letzten Jahren 

negativ entwickelt. Dadurch ist auch die Liquiditätslage zunehmend angespannt. 

Durch den negativen operativen Cash-Flow können weitere eigenmittelfinanzierte Investitio-

nen und der Kapitaldienst für Verbindlichkeiten aus Beteiligungen die vor Gründung des GLKN 

erworben und wieder abgegeben wurden nicht mehr eigenfinanziert werden, eine weitere 

Verschuldung ist derzeit nicht finanzierbar. 
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Die Krankenhausbetriebsgesellschaften befinden sich wirtschaftlich in einer angespannten Si-

tuation und sind daher in der aktuellen Situation auf die finanzielle Unterstützung durch den 

GLKN und die Gesellschafter angewiesen.  

Die Gesellschafter des GLKN haben daher zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der 

beiden Krankenhauseinrichtungen im Juni 2021 ein Wirtschaftlichkeits-, Struktur- und Sanie-

rungsgutachten beauftragt, um kurzfristig die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Ent-

wicklung der beiden Krankenhausgesellschaften aufzuzeigen.  

Das Gutachten empfiehlt einen zentralen Neubaustandort bei weitergehender Zentralisierung 

der Leistungen. 

Perspektivisch sollte ein neuer Standort die derzeitigen Standorte in Singen und Radolfzell er-

setzen. Bis dahin Veränderungen im Leistungsprofil der Standorte, insbesondere Verzicht auf 

Akutmedizin in Radolfzell. Mit Inbetriebnahme des Neubau-Standortes müssen weiterge-

hende Portfolioveränderungen vorgenommen werden, Konstanz dann mit klarem Elektiv-

schwerpunkt. Langfristig kann bewertet werden, ob weitere Leistungen am zentralen Neu-

baustandort erbracht werden können. Hierzu ist ein hohes Maß an baulicher Flexibilität für 

den Neubau-Standort nötig. 

Der Landkreis Konstanz als Hauptgesellschafter hat in den Jahren 2019 und 2020 die Kranken-

hauseinrichtungen mit Kapitalzuführungen in Höhe von 25 Mio. EUR auf Ebene der GLKN 

GmbH (Holding) unterstützt. Darüber hinaus beschloss der Kreistag des Landkreises Konstanz 

im Dezember 2020 einen Betriebsmittelzuschuss von bis zu 20.000 TEUR zum Ausgleich der 

negativen Jahresergebnisse 2020 und 2021 der beiden Betriebsgesellschaften des GLKN Kon-

zerns. Die Auszahlung des Betriebsmittelzuschusses wurde im September 2021 für Ende des 

Jahres 2021 beantragt und erfolgte Ende November.  

Der Aufsichtsrat des GLKN hat in seiner Sitzung im Mai 2021 bereits Maßnahmen beschlossen, 

um vorgezogene Anpassungen und Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit umzusetzen. Unter 

anderem ist die Zentralisierung der Sterilisation sowie eine Zentralisierung der Labore vorge-

sehen. Darüber hinaus wurden vom Aufsichtsrat weitere Maßnahmen zur detaillierten Vorbe-

reitung durch die Geschäftsführung beschlossen.  

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung des GLKN-Konzerns für 2022 zeigte sich aufgrund des Mit-

telabflusses im laufenden Betrieb durch rückläufige Nachfrage sowie vorhandene strukturelle 

Defizite, den zu leistenden Schuldendiensten sowie den gegenüber den Krankenkassen weiter-

hin ausstehenden Pflegebudgetverhandlungen ab dem Jahr 2020 ein zusätzlicher Liquiditäts-

bedarf für das anstehende Wirtschaftsjahr 2022. 

In der Sitzung des Kreistags am 20. 12. 2021 beschloss der Kreistag einen Betriebsmittelzu-

schuss in Höhe von insgesamt maximal 16 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung der Hegau-Bo-

densee-Klinikum GmbH und der Klinikum Konstanz GmbH und Teilabdeckung deren voraus-

sichtlicher Jahresverluste im Jahr 2022 sowie die Einbringung von 2 Mio. EUR des Landkreises 

als Liquiditätsunterstützung und Kapitalstärkung des GLKN. Der GLKN hat vorrangig die eige-

nen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Liquidität zu nutzen und auszuschöpfen. 
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Auf Basis dieser Maßnahmen ist die Liquidität der Gesellschaft zunächst gesichert und eine 

Grundlage für die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung und Neuausrichtung gelegt.  

 

Auch im Jahr 2023 werden die Gesellschafter des GLKN die Liquidität im Bedarfsfall sicherstel-

len müssen.  
 

Für den Landkreis Konstanz, der Mehrheitsgesellschafter ist, sieht der Landrat derzeit vor, dass 

der Kreistag als zuständiges Entscheidungsorgan spätestens in seiner Sitzung im Dezember 

2022 in Abstimmung mit den weiteren Gesellschaftern über eine Verlustbeteiligung für das 

Jahr 2023 zur Sicherstellung der Liquidität des GLKN berät und hierzu Beschluss fassen wird. 

 

 

Die Geschäftsführung sieht daher in der Gesamtbetrachtung für die Jahre 2022 und 2023 keine 

bestandsgefährdenden Risiken, zumal auch mit der Unterstützung des Strukturgutachtens er-

forderliche Veränderungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des 

GLKN und damit seinen Einrichtungen angestrebt werden.  

Dies ist jedoch im Wesentlichen von der zeitnahen Umsetzung der Empfehlungen des Struk-

turgutachtens; der Konsolidierung der Leistungsentwicklung sowie der gesetzlichen Rahmen-

bedingungen, hier insbesondere der Stützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-

19 Pandemie und der Tarifentwicklung, abhängig.  

 

 

 

V. Ausblick auf die Jahre 2022 und 2023 

 

Der Wirtschaftsplan 2022 weist eine weitere Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Ergeb-

nis 2021 aus. 

Gegenüber der Wirtschaftsplanung 2022 ergeben sich in der ersten Prognose positive Effekte 

aufgrund nicht geplanter Corona-Hilfen des Bundes und des Landes.  

Dem stehen jedoch rückläufige Belegungszahlen gegenüber sowie erhebliche zusätzliche Be-

lastungen bei Energiekosten sowie Lieferengpässe und Kostensteigerungen (insbesondere auf-

grund des Ukraine-Kriegs) gegenüber. 

Nach aktueller Einschätzung werden die geplanten Leistungsziele in 2022 nicht erreicht wer-

den können. Zur Einhaltung der Vorgaben der PpUGV – wird es voraussichtlich nicht gelingen 

in erforderlichem Umfang eigene Pflegekräfte zu rekrutieren. 

Unter Umständen muss verstärkt auf Pflegekräfte im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung 

zurückzugriffen werden müssen, die teilweise Kosten bis zum 3-fachen der tariflichen Vergü-
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tung verursachen. Diese über die tariflichen Vergütungen hinausgehenden Mehrkosten wer-

den – wie bereits ausgeführt – nicht über das Pflegebudget finanziert werden. Neuerdings 

zeichnen sich auch auf dem Markt für Fremdpersonal Engpässe ab. 

Weiterhin sind durch die Covid-19 Pandemien insbesondere die bei der persönlichen Schutz-

kleidung für die Mitarbeiter aber auch bei Arzneimittel und Medicalprodukten schon seit 2020 

erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, die sich in 2022 vor dem Hintergrund von Lie-

ferengpässen und Energiekostensteigerungen fortsetzen werden. 

Für 2022 wird mit einem Auslaufen der Corona-Hilfen gerechnet. 

Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats vom 

25.05.2022 wurde beschlossen den stationären Klinikbetrieb in Stühlingen zum 31.07.2022 zu 

beenden und die Kassenarztsitze des MVZ am Standort Stühlingen zum 30.09.2022 an die 

Hochrhein Klinikum GmbH abzugeben. 

Aufgrund der Schließung des Standortes Stühlingen ist mit Unsicherheiten in Bezug auf die 

Leistungs- und Kostenentwicklung zu rechnen. 

 

Auswirkungen der Corona Pandemie 

Im Rahmen der Prognoseberichterstattung ist auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie besonders hinzuweisen. Der Fallzahlrückgang im stationären Bereich durch 

die Corona-Pandemie wird der Gesetzgeber voraussichtlich zum Anlass nehmen, die Ambulan-

tisierung weiter voranzutreiben, da diese Entwicklung den Schluss zulässt, dass nicht jeder sta-

tionäre Aufenthalt in den vergangenen Jahren zwingend erforderlich war.  

Die Wiederaufnahme des Normalbetriebs auf Vor-Corona-Niveau wird 2022 nicht realisiert 

werden können.  

Sollte im Laufe des Jahres 2022 erneut eine weitere Covid-19 Pandemiewelle eintreten, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere durch rechtliche Vorgaben zur Freihaltung 

von Betten für an Covid-19 erkrankte Patienten die geplante Leistungserbringung und damit 

die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich geschwächt werden. 

Das würde sich auf das geplante Jahresergebnis entsprechend auswirken. Insbesondere, wenn 

seitens des Gesetzgebers keine oder unzureichende finanzielle Kompensationsleistungen ge-

währt oder geregelt würden. 

 

Singen, den 24. Juni 2022 

 

Bernd Sieber        

Geschäftsführer      
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 

An die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen (Hohentwiel)

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Konzernabschluss der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Sin gen
(Hohentwiel), und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – be stehend aus der Konzern bilanz zum 31.12.2021,
der Kon zern ge winn- und Verlust rechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapi talf lussrechnung
für das Ge schäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Kon zern anh ang, ein schließ lich der Dar-
stel lung der Bi lan zie rungs- und Bewer tungs me tho den, ge prüft. Dar über hin aus ha ben wir den Kon zernla gebe richt
der Ge sundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH für das Ge schäfts jahr vom 01.01.2021 bis
zum 31.12.2021 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· ent spricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaf ten geltenden han delsrechtlichen Vorschriften und ver mit telt un ter Be ach tung der deut schen Grund sät ze
ord nungs mä ßi ger Buch führung ein den tatsächlichen Ver hält nissen ent spre chendes Bild der Ver mö gens- und
Fi nanz lage des Konzerns zum 31.12.2021 sowie ihrer Er tragslage für das Ge schäfts jahr vom 01.01.2021 bis
zum 31.12.2021 und

· ver mittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In al-
len we sent li chen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernab schluss, ent spricht
den deut schen ge setzli chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent wick lung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317
HGB un ter Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge stellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmä ßi ger Ab schlussprü fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen
ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü fung des Konzernabschlusses und des Konzern-
Lageberichts“ un se res Be stätigungsvermerks wei tergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hän gig in Über ein stimmung mit den deutschen handels rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
un sere sonsti gen deutschen Be rufspflichten in Übereinstim mung mit diesen Anforderun gen erfüllt. Wir sind der
Auf fas sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für
un sere Prü fungs urteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN
KONZERNABSCHLUSS UND DEN KONZERNLAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen, für
Ka pi tal gesellschafte geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in al len we sent li chen Be lan gen ent spricht, und
da für, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät ze ord nungs mä ßi ger Buch führung ein
den tat sächli chen Ver hält nissen entsprechendes Bild der Vermö gens-, Fi nanz- und Er trags la ge des Konzerns ver-
mittelt. Fer ner sind die ge setzli chen Vertreter verantwortlich für die in ternen Kon trollen, die sie in Über ein stim-
mung mit den deut schen Grundsät zen ordnungsmäßiger Buch führung als not wendig be stimmt haben, um die Auf-
stel lung eines Konzernabschlusses zu er möglichen, der frei von wesentli chen – beab sich tigten oder un be ab sich-
tig ten – falschen Dar stel lungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver ant wor-
tung, Sachverhal te in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh menstätigkeit, sofern einschlä gig, an zuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat zes der Fort-
füh rung der Unternehmens tätigkeit zu bi lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge ge benhei ten
ent gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insge-
samt ein zutref fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentli chen Belan gen mit dem
Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif ten entspricht und die Chan cen und Ri-
si ken der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt. Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant wort lich für
die Vor keh rungen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf stel lung eines
Konzernlageberichts in Über einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor schrif ten zu er-
mög li chen, und um aus reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht er brin gen zu kön-
nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Auf-
stellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES
KONZERNLAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von
we sent li chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht
ins ge samt ein zutref fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Be lan gen mit
dem Konzernabschluss so wie mit den bei der Prüfung ge wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen ge setzli chen Vorschriften ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu tref fend
dar stellt, sowie einen Bestäti gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und
zum Konzernlagebericht be inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungs mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstel lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftiger weise er wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adres sa ten be ein flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung. Darüber
hinaus

· iden tifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stel lungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungs handlungen als Reak-
tion auf die se Ri si ken durch so wie erlangen Prüfungsnachweise, die aus reichend und geeignet sind, um als
Grundlage für un se re Prü fungsurteile zu die nen. Das Risi ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt wer den, ist bei Ver stößen höher als bei Unrich tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschun gen, be ab sich tigte Un vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kon trol len bein halten können.

· ge winnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten inter nen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü fungs-
handlun gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungs ur teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Konzerns abzugeben.

· beur teilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungslegungsmetho-
den so wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge stellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli chen Vertretern angewandten
Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so wie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prü fungsnach weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten be steht, die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unter neh mens tä tig keit
auf wer fen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we sentliche Unsicher heit be steht, sind wir ver-
pflich tet, im Bestäti gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernab schluss und im Kon zern lage be-
richt auf merksam zu ma chen oder, falls diese Angaben unan gemessen sind, un ser jeweiliges Prü fungsur teil zu
modi fi zie ren. Wir zie hen unse re Schluss folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un se res Be stäti-
gungsver merks erlangten Prüfungs nachweise. Zu künftige Er eignisse oder Gegeben heiten können je doch dazu
führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beur teilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein schließlich der An-
ga ben so wie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor fälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Konzern ab schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tat säch li chen Verhält nissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ver mit-
telt.

· holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für für die Rechnungslegungsinformationen der Unter-
nehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsur teile zum Konzernabschluss und
zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verant wortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung
der Konzernabschlussprü fung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

· beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesent sprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

füh ren wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts orientierten An gaben im
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach weise vollziehen wir da bei insbe sondere die
den zu kunftsorientierten Angaben von den gesetz lichen Vertretern zugrunde gelegten be deutsa men Annah men nach
und beur teilen die sachge rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah men. Ein eigen ständiges
Prüfungs urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrun de lie genden Annah men geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er eig nisse we sentlich von den zu kunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit planung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai ger Mängel im internen Kon trollsystem, die
wir während unserer Prü fung feststellen.
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Stuttgart, 24. Juni 2022

BW PARTNER
Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Marius Henkel
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weiter gabe des Konzernab schlusses und/oder des Konzernlageberichts in ei ner von
der be stätig ten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stel lung nah me, so fern hierbei un-
ser Be stäti gungsver merk zi tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird ver wie sen.
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